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§ 39 LDG 1984 Wohnsitz und
Dienstort

 LDG 1984 - Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Der Landeslehrer hat seinen Wohnsitz so zu wählen, daß er bei der Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben

nicht beeinträchtigt wird. Aus der Lage seiner Wohnung kann der Landeslehrer, soweit gesetzlich nicht anderes

bestimmt ist, keinen Anspruch auf dienstliche Begünstigungen ableiten.

2. (2)(Grundsatzbestimmung) Ob und inwieweit den Landeslehrern Naturalwohnungen zur Verfügung zu stellen

sind, bestimmt die Landesgesetzgebung. Diesbezügliche landesgesetzliche Regelungen haben auch

Bestimmungen über den Entzug von Naturalwohnungen zu enthalten. Durch die Zuweisung einer

Naturalwohnung wird kein Bestandverhältnis begründet.
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